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I.

Der Antragsgegnerin wird untersagt,

1.              im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber
Verbrauchern im Zusammenhang mit Strom- und
Gaslieferverträgen außerhalb der Grundversorgung, in denen für
eine bestimmte Dauer eine Preisfixierung (Festpreis) für die Strom-
und Gaslieferung vereinbart wurde, die – wie in den in Anlage AS
4 abgebildeten AGB unter Punkt 7.1 bzw. 7.3 und 6.1 für
Stromtarife und/oder Punkt 7.2 und 6.1 für Gastarife geregelt –
auch die Kosten für Energiebeschaffung umfasst,

              a. während des vereinbarten Zeitraums der Preisfixierung
einseitig eine Erhöhung des Strom- und/oder Gaspreises
mitzuteilen, wenn die angekündigte Strom- und/oder
Gaspreisänderung die Kosten für Energiebeschaffung umfasst,
wenn dies geschieht wie mit dem in Anlage AS 5 abgebildeten
Schreiben vom 29.07.2022,

              und/oder

                            b. Verbrauchern, denen eine Mitteilung mit
gleichem Inhalt übermittelt wurde wie im Antrag zu I.1.a. angeführt,
für die Belieferung mit Strom und/oder Gas während der
vereinbarten Laufzeit der Preisfixierung Preise in Rechnung zu
stellen und/oder Entgelte einzuziehen, die über die vor Erhalt der
Mitteilung geltenden Preise hinausgehen;

              und/oder
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              2.              ab dem 01.09.2022 folgende und diesen
inhaltsgleichen Klauseln in Bezug auf Dauerschuldverhältnisse
über die Belieferung mit Strom und/oder Gas zu verwenden, sofern
nicht der Vertrag mit einer Person abgeschlossen wird, die in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt (Unternehmer):

                            a.              "[3.1.] Für den Fall, dass dem Kunden
eine Preisfixierung (eingeschränkte Preisgarantie) gewährt wurde,
gilt die Laufzeit der Preisfixierung auf unbestimmte Zeit. Die
Preisfixierung kann beidseitig mit einer Frist von einem Monat
gekündigt werden."

                            b.               "[3.2] Der Preis für eine Preisfixierung
(eingeschränkte Preisgarantie) wird durch den Lieferanten nach
billigem Ermessen gemäß § 315 BGB bestimmt. Für den Fall, dass
dem Kunden eine Preisfixierung gewährt wurde, ist der Lieferant
berechtigt, den Preis für die Preisfixierung durch einseitige
Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen gern. § 315 BGB
anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Anlass für eine
Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der Kosten für
Energiebeschaffung oder Vertrieb, des an den Netzbetreiber
anzuführenden Netzentgelts oder der operativen Kosten des
Lieferanten."

II.

Der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung
gegen dieses gerichtliche Verbot als
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Ordnungsgeld bis zu
250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft
bis zu 6 Monaten angedroht.

III.

Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

IV.

Mit diesem Beschluss soll eine Abschrift der Antragsschrift und
ihrer Anlagen zugestellt werden.

V.

Der Verfahrenswert wird auf "bis 16.000,00 EUR" festgesetzt.
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1.              im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern im
Zusammenhang mit Strom- und Gaslieferverträgen außerhalb der Grundversorgung, in
denen für eine bestimmte Dauer eine Preisfixierung (Festpreis) für die Strom- und
Gaslieferung vereinbart wurde, die – wie in den in Anlage AS 4 abgebildeten AGB unter
Punkt 7.1 bzw. 7.3 und 6.1 für Stromtarife und/oder Punkt 7.2 und 6.1 für Gastarife geregelt –
auch die Kosten für Energiebeschaffung umfasst,

              a. während des vereinbarten Zeitraums der Preisfixierung einseitig eine Erhöhung
des Strom- und/oder Gaspreises mitzuteilen, wenn die angekündigte Strom- und/oder
Gaspreisänderung die Kosten für Energiebeschaffung umfasst, wenn dies geschieht wie mit
dem in Anlage AS 5 abgebildeten Schreiben vom 29.07.2022,

              und/oder

                            b. Verbrauchern, denen eine Mitteilung mit gleichem Inhalt übermittelt
wurde wie im Antrag zu I.1.a. angeführt, für die Belieferung mit Strom und/oder Gas während
der vereinbarten Laufzeit der Preisfixierung Preise in Rechnung zu stellen und/oder Entgelte
einzuziehen, die über die vor Erhalt der Mitteilung geltenden Preise hinausgehen;

              und/oder

              2.              ab dem 01.09.2022 folgende und diesen inhaltsgleichen Klauseln in
Bezug auf Dauerschuldverhältnisse über die Belieferung mit Strom und/oder Gas zu
verwenden, sofern nicht der Vertrag mit einer Person abgeschlossen wird, die in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer):

                            a.              "[3.1.] Für den Fall, dass dem Kunden eine Preisfixierung
(eingeschränkte Preisgarantie) gewährt wurde, gilt die Laufzeit der Preisfixierung auf
unbestimmte Zeit. Die Preisfixierung kann beidseitig mit einer Frist von einem Monat
gekündigt werden."

                            b.               "[3.2] Der Preis für eine Preisfixierung (eingeschränkte
Preisgarantie) wird durch den Lieferanten nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB
bestimmt. Für den Fall, dass dem Kunden eine Preisfixierung gewährt wurde, ist der Lieferant
berechtigt, den Preis für die Preisfixierung durch einseitige Leistungsbestimmung nach
billigem Ermessen gern. § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Anlass für
eine Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der Kosten für Energiebeschaffung
oder Vertrieb, des an den Netzbetreiber anzuführenden Netzentgelts oder der operativen
Kosten des Lieferanten."

II.

Der Antragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen dieses gerichtliche
Verbot als Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 EUR,
ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht.

III.

Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

IV.
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Mit diesem Beschluss soll eine Abschrift der Antragsschrift und ihrer Anlagen zugestellt
werden.

V.

Der Verfahrenswert wird auf "bis 16.000,00 EUR" festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann Widerspruch eingelegt werden. Dieser ist bei dem Landgericht
Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227 Düsseldorf, in deutscher Sprache zu begründen.

Die Parteien müssen sich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere muss die
Widerspruchsschrift von einem solchen unterzeichnet sein.

Hinweis zum elektronischen Rechtsverkehr:

Die Einlegung ist auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die
elektronische Poststelle des Gerichts möglich. Das elektronische Dokument muss für die
Bearbeitung durch das Gericht geeignet und mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 130a ZPO nach näherer Maßgabe der
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (BGBl. 2017 I, S. 3803) eingereicht
werden. Auf die Pflicht zur elektronischen Einreichung durch professionelle Einreicher/innen
ab dem 01.01.2022 durch das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit
den Gerichten vom 10. Oktober 2013, das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in
der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017
und das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur
Änderung weiterer Vorschriften vom 05.10.2021 wird hingewiesen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

Düsseldorf, 26.08.202212. Zivilkammer

HVorsitzende Richterin am Landgericht XRichter am Landgericht IRichterin
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